
XL. der Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Vorarlberger Landtages. I. Session der 9. Periode 1903.

Beilage XL.

Alotiven-Bericht
des Landes-Ausschusfes über den Gesetzentwurf, womit eine neue Gemeindeordnung

für Vorarlberg erlassen werden soll.

Hoher Landtag!

Der gefertigte Landes-Ausschuß beehrt sich, in der Beilage einen Gesetzentwurf, womit eine neue 
Gemeindeordnung für Vorarlberg erlassen wird, mit nachstehenden Erläuterungen in Vorlage zu bringen.

Die durch das Gesetz vom 5. Dezember 1896, R.-G.-Bl. Nr. 222, neugeregelten heimat- 
rechtlichen Verhältnisse brachten in den Gemeinden unseres von vier Nachbarstaaten umgebenen Landes 
durchgreifende Änderungen, die namentlich auf dem Gebiete der Armenpflege, der Besteuerung und der 
Gemeindenutzungen sich fühlbar machen. Die dermalen in unserem Lande bestehende Gemeindeordnung 
kennt zum Unterschiede von fast allen Gemeindeordnungen der übrigen Kronländer statt zwei, drei von
einander streng unterschiedene Kategorien von Gemeindegliedern (§ 6), nämlich Bürger, denen durch 
Einkauf, Abstammung oder Geburt das Bürgerrecht zukommt, heimatberechtigte und nicht 
heimatberechtigte Steuerzahler.

Sowohl das Heimatrecht, wie das Bürgerrecht begründet nach der hierläudischen Gemeinde
ordnung das Recht auf Armenversorgung. Da aber die Arten des Erwerbes und Verlustes des 
Bürger- oder Heimatrechtes ganz total verschieden sind (beim Bürger kann nur durch ausdrücklichen 
Verzicht, beim Heimatberechtigten kraft des Gesetzes der Verlust erfolgen), so ist in Vorarlberg der Fall 
möglich, und tatsächlich kommt er sogar ziemlich häufig vor, daß jemand in einer Gemeinde das Bürger- 
recht, in einer anderen aber das Heimatrecht besitzt. Aus dieser Tatsache ergeben sich dann aber 
Konsequenzen, die geradezu eine Unbilligkeit involvieren und dringend einer Remedur durch Abänderung des 
Gesetzes bedürfen, umsomehr als bereits auch Entscheidungen des k. k. Verwaltungsgerichtshofes erflossen 
sind, die, auf dem strengen Buchstaben des Gesetzes fußend, diese Unbilligkeit dennoch recht drastisch 
zutage fördern. So z. B. ist jemand kraft Abstammung in einer Gemeinde Bürger und erwirkt später 
in einer anderen Gemeinde das Heimatrecht. Da aber das Bürgerrecht deswegen nicht erlischt, hat er 
in beiden Gemeinden das Recht auf Armenversorgung, in seiner Bürgergemeinde auch den Anspruch
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auf etwaige besondere Nutzungen im Sinne des § 63 G.-O., obwohl er vielleicht Jahre lang sich dort 
gar nicht mehr aufgehalten hat. Des Weiteren kann der Fall eintreten, daß jemand, der in einer 
Gemeinde heimatberechtigt ist und in einer anderen Bürger ist, in der jetzigen Aufenthaltsgemeinde eine 
Frau heiratet, die selbstverständlich das Bürgerrecht in der letzteren Gemeinde nicht besitzt, wohl aber 
das gleiche Heimatrecht mit ihrem Manne teilt. Ein solcher muß dennoch nach § 33 G.-O. die sog. 
Fraueneinkaufstaxe an jene Gemeinde entrichten, in welcher er, ohne dort zu wohnen, Bürgerist.

Solche und ähnliche Fälle können sich ereignen, und es erhellt auf den ersten Augenblick, daß 
für dieselbe eine gesetzliche Remedur sehr notwendig erscheint. Ähnlich verhält es sich mit der Frage 
der Besteuerung der verschiedenen Kategorien von Gemeindegliedern, insbesondere bei dem Umstände, daß 
hierlands' in 75 °/° der Gemeinden die Vermögensteuer nach dem Zirkulare vorn 10. April 1837 besteht, 
auf Grund welcher Bürger und Heimatberechtigte nur nach der Vermögensteuer, die anderen Mitglieder 
nur nach Zuschlägen zu den direkten Staatssteuern besteuert werden können.

Aus diesen Gründen ergab sich für dcir Landes-Ausschuß die Notwendigkeit einer gründlichen 
Reform der Gemcindeordnung, und nachdem schon einmal dieselbe in eingehende Verhandlung gezogen 
wurde, zeigte sich, daß noch eine Reihe anderer Bestimmungen, teils aus Gründen der mit der praktischen 
Anwendung derselben gemachten Erfahrungen, teils um gewisse Textunklarheiten durch eine vollständig 
verständliche und klare Fassung zu ersetzen, sehr reformbedürftig sind, weshalb der Landes-Ausschuß 
beschlossen hat, die ganze Gemeindeordnung neu zu verfassen und als Ganzes der k. k. Regierung behufs 
Stellungnahme und später der Landcsvertrelung in Vorlage zu bringen.

Bemerkt muß schließlich noch werden, daß viele geplante Änderungen aus den Gemeinde
ordnungen anderer Kronländer entnommen wurden, und daß allgemein die in der dermalen geltenden 
Gemeindeordnung in Parenthesis bei einzelnen Paragraphen enthaltenen Hinweise auf einzelne Artikel 
des Reichsgesetzes vorn 5. März 1862 als unnotwendig und auch aus dem Grunde gestrichen wurden, 
weil nach dem Staatsgrundgesetze vorn 21. Dezember 1867 die Gesetzgebung über Gemeindewesen nun
mehr zur Gänze den Landtagen zugewiesen wurde.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen erscheint es nunmehr geboten, zu den einzelnen Para
graphen selbst überzugehen.

Die §§ 1, 3, 4 und 5 sind unverändert aus der bisherigen Gemeindeordnung herübergenornrnen. 
Bei § 2 wurde nur im ersten Alinea der Fassung des bezüglichen Paragraphen dem Tiroler Landes
gesetze vorn 8. Juni 1892 entsprechend der Schlußsatz dahin abgeändert, daß er nunmehr lauten soll:

„Eine solche Vereinigung kann wider deren Willen nur durch ein Landesgesetz erfolgen."
In § 6 sind, der Gemeindeordnung von Oberösterreich sinngemäß nachgebildet, nur mehr zwei 

Kategorien von Gemeindemitgliedern beibehalten, die Gemeindeangehörigen (Heimatberechtigte) 
und die G e m e i n d e g e n o s s e n.

Im Zusammenhange damit ist dann in § 8 das Institut der sog. Bürger noch in jenen 
Gemeinden beibehalten, wo bestimmte, nur den Bürgern zustehende Nutzungen und Stiftungen bereits 
bestehen und gleichzeitig die Bestimmung aufgenommen, daß Bürger auch gleichzeitig Gemeindeangehörige 
sein müssen, womit den dermalen bestehenden Mißbrüuchen abgeholfen werden soll, daß jemand in einer 
Gemeinde Bürger, in einer anderen heimatberechtiget sein kann. In 8 6 ist ein Schlußalinea auf
genommen, dem steierischen Landesgesetze vorn 24. September 1868 entlehnt, wonach genaue Matrikel 
für die Gemeindeangehörigen in jeder Gemeinde anzulegen sind, was angesichts der zahlreichen Ver
änderungen in der Zahl der Heimatberechtigten im Interesse der Übersichtlichkeit von großem Werte ist.

In 8 ? ist lediglich das neue Heimatgesetz vorn 5. Dezember 1896 neben dem alten zitiert. 
8 9 ist mit nur unwesentlichen stilistischen Änderungen beibehalten, ebenso 8 10, in welch letzterem die 
Rekursfrist gegen ein Ausweisungserkenntnis aufgenommen wurde. Die 88 H, 12 und 14 sind 
unverändert. Bei 8 19 wurde, den Gemeindeordnungen mehrerer anderer Kronländer wie z. B. Böhmen
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und Galizicn entsprechend eine weitere Abteilung für die Zahl der Gemeindeausschußmitglieder auf
genommen, nämlich für 1000 bis 1500 Wähler 30, und bei über 1500 Wähler 36 Mitglieder und 
gleichzeitig das Schlußalinea als unnötig gestrichen.

Bei § 15 wurde für Städte und Märkte der Titel Bürgermeister bezw. für erstere Stadträte, 
welche Titel de faeto bereits existieren und im Gebrauche sind, gesetzlich sanktioniert.

Teils unverändert, teils mit ganz geringfügigen Abänderungen und Ergänzungen wurden auf
genommen aus der bisherigen Gemeindeordnung die §§ 16 bis inkl. 32. Nur in § 30 wurden aus 
der galizischen Gemeindcordnung als 5. Punkt die Anstrengung von Rechtsstreiten aufgenommen. Bei 
§33 wurden die Bestimmungen über die Fraueneinkaufstaxe eliminiert und erscheinen dafür in ab
geänderter Fassung in § 80. Dafür wurden die Kompetenzen des Ausschusses genau fixiert, ins
besondere auch mit Berücksichtigung der Heimatgesetze und des Landesgesctzes vom 22. März 1903, 
L.-G.-Bl. Nr. 23.

Bei § 34 wurden die Geld- und Arreststrafen in Handhabung der Ortspolizei erhöht und aus 
ber Gemeindeordnung für die Königreiche Böhmen und Galizien als letztes Alinea beinahe wörtlich ein 
Passus herübergenommen, welcher angesichts mancher Vorfälle der jüngsten Zeit, speziell aber für etwaige 
künftige Fälle der Ruhestörung und Straßenskandale ein wirksames Gegenmittel darstellt.

Geringfügige oder gar keine Änderungen erlitten die §§ 35, 36, 37 und 38, bei welch 
letzterem nur die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 4. Juli 1897 über das Verfahren bei Rekursen 
Aufnahme fanden, ebenso § 39. In den §§ 40, 41, 42 und 43 wurden die zu Mißverständnissen 
leicht Veranlassung bietenden Bestimmungen, ähnlich wie es in den Gemeindcordnungen von Böhmen 
und Niederösterrich der Fall ist, deutlicher ausgedrückt, insbesondere in § 40 der bisher dehnbare Begriff 
^rechtzeitig" und in § 43 der Begriff „privatrechtliche Interessen" genauer definiert und analog der 
niederösterreichischen Gemeindeordnung der Fall erörtert, wenn wegen Befangenheit vieler Ausschüsse und 
Ersatzmänner kein giltiger Beschluß zustande kommen kann.

Die §§ 44, 45, 46, 47 und 48 sind teils unverändert, teils mit geringen Ergänzungen oder 
Änderungen aufgenommen; so ist in § 45 der Abstimmungsmodus den tatsächlich im Lande geübten 
Verhältnissen entsprechend eingefügt und in § 47 den Gemeindemitgliedern in der Fassung der Gemeinde- 
ordnung von Kram gestattet, Abschriften des Sitzungsprotokolles auf ihre Kosten zu veranstalten. In 
§ 49 ist der Wirkungskreis des Gemeindevorstehers analog der dalmatinischen Gemeindcordnung genauer 
und übersichtlicher zusammengestellt, und dafür handelt § 54 nur mehr von den freiwilligen Feil- 
bietungen. Unverändert blieben die §§ 50, 51, 52 und 53, nur erhielt der letztere zwei Zusätze aus 
der geltenden Gemeindeordnung von Niederösterreich, welche dem Landes-Ausschusse sehr empfehlenswert 
und praktisch erscheinen.

Ebenso blieben unverändert oder erhielten nur ganz geringfügige Änderungen die §§ 55 bis 
inkl. 60, nur in § 59 wurde, dem Landesgesetze von Görz, dd. 7. Jänner 1882, nachgebildet, ein drittes 
Alinea eingefügt, betreffend die Verpflichtung zur Rechnungslegung seitens der Gemeindefunktionäre auch 
nach Erlöschen ihres Mandates.

In § 61 erfolgte zwischen das erste und zweite Alinea die Einschiebung eines Passus aus der 
Gemeindeordnung von Tirol betreffend die Erhaltung und Pflege des Waldes, während § 72 unver
ändert bleibt.

Eine wichtige Änderung bezw. Ergänzung wurde ait § 63 vorgenommen.
Einerseits wurde in Übereinstimmung mit der faktisch geübten Praxis und entgegen der 

bisherigen Bestimmung festgesetzt, daß nur innerhalb des Rahmens der giltigen Übung 
ein Nutzungsstatut durch den Gemeindeausschuß festzusetzen und dem Landes-Ausschufse behufs 
Genehmigung vorzulegen ist, eine Fassung, die der bisherigen nach allen hieramts gemachten Erfahrungen 
unbedingt vorzuziehen ist und viele Streitigkeiten in Hinkunft hintanhalten wird. Des Weiteren erscheinen 
präzisere Bestimmungen über die Deckung des Haus- und Gutsbedarfes, enthalten in dem
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Verbot des Verkaufes von Nutzungserträgnissen, berücksichtigungswerte Fälle ausgenommen, eine Maß
nahme, welche nicht nur ebenfalls viele bisherige Beschwerden unmöglich macht, sondern auch im Vereine 
mit den anderen Bestimmungen ein wesentliches Mittel zum Schutze des Walves darstellt.

Die §§ 64 bis inst. 70 sind unverändert, nur § 65 ist mit dem Landesgesetze vom 
15. Dezember 1881, betreffend die Verwaltung des Gemeindeeigentums, in Einklang gebracht.

Die §§ 71 und 72 der geltenden Gemeindeordnung sind in einen § 71 verschmolzen, was 
der Deutlichkeit halber vorzuziehen ist, und dafür wurde als § 72 ein Erkenntnis des k. k. Verwaltungs
gerichtshofes vom 9. November 1883, Budw. 1904, als für die oft bestrittene Frage der Kostendeckung 
von Wasserleitungen sehr wichtig und präzise in das Gesetz aufgenommen.

In § 74 wurde unter gleichzeitiger stilistischer Verbesserung desselben der Grundsatz auf
genommen, daß in den Gemeinden ausnahmsweise auch auf die einzelnen Steuergattungen ver
schiedene Umlagsprozente eingehoben werden können, gegen Genehmigung des Landes-Ausschusses.

Eine solche verschiedene Verumlagung erscheint in einer Anzahl Gemeinden unseres Landes 
geradezu als Notwendigkeit, da es dadurch einerseits möglich wird, ausgleichend zwischen der niederen 
Grundsteuer und der drückenden Häusersteuer zu wirken und andererseits manche Elemente zur kräftigeren 
Besteuerung heranzuziehen, die, obwohl sie Straßen und Anlagen der Gemeinde stark benützen, im Ver
hältnisse zu wenig Steuer zu entrichten haben.

Die §§ 75 bis inklusive 78 sind unverändert, nur im § 77 wurde der Schlußsatz, daß die 
Vermögensteuer in jenen Gemeinden nicht ausgeschrieben werden könne, in welchen die Vermögensteuer 
besteht, gestrichen und die Fassung der Gemeindeordnungen aller anderen Länder hergestellt, damit die 
Vermögensteuer, deren Einführung namentlich in den verkehrsreichen Orten immer notwendiger wird, 
möglich gemacht werden kann, ohne daß die Gemeinde auf die Vermögensteuer verzichtet.

§ 79 in der schwerfälligen und beinahe unverständlichen Fassung, die derselbe durch das 
Landesgesetz vom 3. Jänner 1887, L.-G.-Bl. Nr. 2 erhielt, wurde in deutlichere und verständlichere 
Form gebracht und gleichzeitig auch in diesem Falle die Möglichkeit einer Besteuerung der Vermögen
steuerpflichtigen teilweise nach der Vermögensteuer und teilweise nach Zuschlägen unter gleichzeitiger 
Zulassung des § 74 offen gelassen. Auch diese Abänderung ist in den Verhältnissen unserer Gemeinden 
vollauf begründet und hat sich aus der praktischen Erfahrung geradezu als notwendig herausgestellt.

So wertvoll, ja absolut notwendig bei den dermaligen Steuerverhältnissen und insbesondere 
so lange Gemeindezuschläge zur Personaleinkommensteuer nicht erhobeit werden können, auch die Ver
mögensteuer für die Gemeinden unseres Landes ist, so kommen doch infolge des Umstandes, daß nach 
dem bisherigen § 79 den Gemeindemitgliedern nach § 6 Absatz 1 und 2 nur die Vermögensteuer 
erhoben werden kann, manche schwerwiegenden Ungerechtigkeiten vor, deren Sanierung sich als höchst 
notwendig herausstellt. So bezahlt z. B. ein Besitzer eines größeren, aber mit etwas Schulden belasteten 
Anwesens verhältnismäßig wenig oder keine Vermögensteuer, weil das Anwesen vielleicht nieder einge
schätzt wird, die Passiven aber zur Gänze in Abzug gebracht werden dürfen, während Witwen und 
Waisen von ihrem vielleicht geringeren Vermögen die volle Steuer zu entrichten haben. Wenn nun die 
Gemeindebürger und Heimatberechtigten zu einem Teile auch mit Zuschlägen, zum anderen Teile zur 
Vermögensteuer herangezogen werden können, so gleichen sich etwaige Ungerechtigkeiten mehr aus.

In § 80 ist, wie schon früher bemerkt, die Fraueneinkaufstaxe des bisherigen § 33 in ver
änderter Fassung wieder eingeführt, nämlich, daß dieselbe bei Verehelichung eines Gemeindeangehörigen 
mit einer Nichtgemeindeangehörigen zu entrichten kommt.

Die §§ 81 bis inkl. 87 sind mit geringen Änderungen wieder aufgenommen.
In § 88 sind die Angelegenheiten, die einer Genehmigung des Landes-Ausschusses bedürfen, 

ausgedehnt auf Veräußerung von Wertpapieren und Forderungen, die sogenannten schwebenden Schulden, 
Genehmigung der Rückzahlungsbestütigungen bei Aktivkapitalien und endlich auf die Umwandlung von 
Wald in andere Kultur und Schlägerungen, was gewiß im Interesse einer geordneten Gemeindehaus
haltung und vom Standpunkte der Pflege des Waldes nur zu begrüßen wäre.
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In § 89 sind die Bestimmungen des schon oben zitierten Landesgesetzes vom 4. Juli 1897 
über das Verfahren bei Geltendmachung von Rechtsmitteln eingefügt worden.

Bei § 90 sind die Befugnisse des Landes-Ausschusses, betreffend die Verhängung von Geld
strafen, ähnlich dem Landesgesetze für Körnten vom 7. Dezember 1868 gegenüber ausgetretenen Gemeinde
funktionären ausgedehnt und entsprechend dem Landesgesetze von Görz vom 7. Jänner 1882 bei grober 
Vernachlässigung der Pflichten im selbständigen Wirkungskreise eine Amtsentsetzung durch den 
Landes-Ausschuß im Einverständnisse mit der k. k. Statthalterei vorgesehen, analog der Amtsentsetzung 
bei Vernachlässigung der Pflichten des übertragenen Wirkungskreises, in diesem Falle seitens der k. k. 
Statthalterei im Einverständnisse mit dem Landes-Ausschusse.

Mit geringfügigen Abänderungen, teils unverändert, wurden endlich die noch restierenden 
§§ 91 bis inkl. 98 aufgenommen.

Der Landes-Ausschuß hat den Gesetzentwurf samt einem ausführlichen Berichte mit Sitzungs
beschluß vom 17. Juli d. I. der k. k. Regierung mit dem Ersuchen übermittelt, vorerst deren Stellungnahme 
zu den einzelnen geplanten Abänderungen und Ergänzungen der bestehenden Gemeindeordnung zu erfahren 
und hatte ursprünglich die Absicht, erst nach erfolgter Bekanntgabe dieser Stellungnahme den Entwurf 
dem h. Landtage in Vorlage zu bringen. Nachdem aber der Zusammentritt der Landesvertretung in 
einem unerwarteten Zeitpunkte erfolgte, so war es nicht mehr möglich, zur Kenntnis der Entschließungen 
der hohen Regierung rechtzeitig zu gelangen, es kann aber erwartet werden, daß noch im Laufe dieser 
Session dieselben beim Landes-Ausschusse eintreffen können, und wird es dann Sache des hohen Hauses 
selbst sein, etwaige Abänderungen an der gegenwärtigen Vorlage den eventuellen Wünschen der Regierung 
gemäß selbst noch vorzunehmen.

Wregenz, am 19. September 1903.

Der Landes-Ärrsschrrtz.
Adolf Ahomkerg, Referent.

i

Druck von I. N. Teutsch, Bregenz. 
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Beilage XL A.

vorn ....
wirksam für das Land Vorarlberg,

womit eine Gemeinde-Mrdnung erlassen wird.

Über Antrag des Landtages Meines Landes Vorarlberg finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Crftcs Hauxtstiick.
Won der Hrtsgemeinde überhaupt.

§ 1.
Die dermaligen Ortsgemeinden haben als solche 

fortzubestehen, so lange nicht im gesetzmäßigen Wege 
eine Aenderung eintritt.

§ 2.
Zwei oder mehrere Ortsgemeinden desselben 

politischen Bezirkes können sich, wenn die k. k. Statt
halterei aus öffentlichen Rücksichten dagegen keine 
Einwendung erhebt, mit Bewilligung des Landes- 
Ausschusses nach vorausgegangenem Uebereinkommen 
über den Besitz und Genuß ihres Eigentums (§ 69), 
ihrer Anstalten und Fände in eine Ortsgemeinde 
vereinigen, so daß sie als eigene Ortsgemeinden 
zu bestehen aufhören. Eine solche Vereinigung kann 
wider deren Willen nur durch ein Landesgesetz 
erfolgen.
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Zu einem solchen Gemeindebeschlusse wird die 
Zustimmung von zwei Dritteilen der in der Ge
meinde zur Wahl des Ausschusses Stimmberechtigten 
erfordert, welche zwei Dritteile der Höchstbesteuerte», 
direkte und Vermögenssteuer zusammen genommen, 
iil sich begreifen.

§ 3.
Gemeinden, welche in Folge des Gesetzes vom 

17. März 1849 mit anderen in eine Gemeinde 
vereinigt wurden, können durch das Landesgefltz 
wieder getrennt und abgesondert zu Ortsgemeinden 
konstituiert werden, wenn jede dieser auseinander 
zu legenden Gemeinden für sich die Mittel zur 
Erfüllung der ihr aus dem übertragenen Wirkungs
kreise (§ 28) erwachsenen Verpflichtungen besitzt.

Dieser Trennung muß jedoch eine vollständige 
Auseinandersetzung des gemeinschaftlichen Vermögens 
und Gutes und der gemeinschaftlichen Lasten vor
hergehen.

Unter denselben Bedingungen kann eine Orts
gemeinde auch außer dem erwähnten Falle durch 
das Landesgesetz in zwei oder mehrere Ortsge
meinden aufgelöst werden.

Zu einem solchen Gemeindebeschlusse wird die 
Zustimmung von zwei Dritteilen der in der Ge
meinde zur Wahl des Ausschusses Stimmberechtigten 
erfordert, welche zugleich zwei Dritteile der Höchst- 
besteuerten, direkte und Vermögenssteuer zusammen
genommen, in sich begreifen.

§ 4.
Zu Aenderungen in den Grenzen einer Orts

gemeinde, wodurch diese als solche zu bestehen nicht 
aufhört, ist über bezügliche Einigung der betreffenden 
Gemeinden, nebst der Erklärung Der k. k. Statthalterei, 
daß dagegen aus öffentlichen Rücksichten kein An
stand obwaltet, die Bewilligung des Landes-Aus- 
schusses erforderlich.

§ 5.
Jede Liegenschaft muß zum Verbände einer 

Ortsgemeinde gehören.
Ausgenommen hievon sind die zur Wohuuug 

■ oder zum vorübergehenden Aufenthalte des Kaisers 
und des Allerhöchsten Hofes bestimmten Residenzen 
und Schlösser und andere Gebäude nebst den dazu 
gehörigen Gärten und Parkanlagen.
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Zweites Hauptstück.
Won den ^emeindemitgkiedern.

§ 6.
Die Mitglieder einer Gemeinde sind:

1. Gemeindeangehörige; das sind diejenigen 
Personen, welche in der Gemeinde heimat- 
bcrechtiget sind.

2. Gemeindegenossen, das sind solche Personen, 
welche, ohne in der Gemeinde heimatberechtiget 
zu sein, im Gebiete derselben einen Haus
oder Grundbesitz haben oder von einem in 
der Gemeinde selbständig betriebenen Gewerbe 
oder Erwerbe eine direkte Steuer entrichten 
oder in der Gemeinde wohnen und daselbst 
ein sonstiges Einkommen versteuern.

Alle übrigen Personen in der Gemeinde 
werden Auswärtige genannt.

Die Gemeinde hat für alle Gemeindeglieder 
eine genaue Matrikel zu führen, deren Einsicht 
jedem derselben freisteht.

§ 7-
Die Heimatverhältnisse sind durch die Gesetze 

vom 3. Dezember 1863 R.-G.-Bl. Nr. 105 und 
vom 5. Dezember 1896 R.-G.-Bl. Nr. 222 be
stimmt.

§ 8.
Insofern« in Gemeinden, in welchen bestimmte, 

einer gewissen Kategorie von Gemeindeangehörigen 
allein zustehende Nutzungen am Gemcindegute, an 
Stiftungen bestehen, die gütige Uebung oder Ein
richtung vorkommt, daß diesen gewissen Gemeinde
angehörigen auf Grund von Abstammung, Einkauf 
oder Verleihung der Name „Bürger" zukommt, 
wird hieran nichts geändert.

Der Gemeinde steht es frei, dem Ansuchen um 
Verleihung des Bürgerrechtes zu willfahren oder 
dasselbe abzuweisen.

Bürger müssen gleichzeitig Gemeindeangehörige 
(§ 6 Abs. 1) sein.

Die Gemeinden können österreichischen Staats
bürgern, die sich besonders verdient gemacht haben, 
das Ehrenbürgerrecht verleihen.
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§ 9.
Die Gemeindeglieder haben das Recht des un

gestörten Aufenthaltes in der Gemeinde. Sie nehmen 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes an den 
Rechten und Vorteilen, wie an den Pflichten und 
Lasten der Gemeinde teil.

Die Gemeindeangebörigen (§ 6. Abs. 1) haben 
überdies im Falle ihrer Dürftigkeit den An
spruch auf Armenversorgung nach Maßgabe der 
betreffenden Gesetze.

Den Biirgern bleibt der Anspruch aus die 
für sie besonders bestehenden Stiftungen und An
stalten und auf Teilnahme an den für sie bestehen
den Nutzungen des besonderen Bürgervermögens 
vorbehalten.

Die Ehrenbürger haben die Rechte der Ge
meindeangehörigen, ohne deren Verpflichtungen zu 
teilen.

§ 10.
Die Gemeinde darf Auswärtigen, welche sich 

über ihre Heimatberechtigung ausweisen, oder 
wenigstens dartun, daß sie zur Erlangung eines 
solchen Nachweises die erforderlichen Schritte gemacht 
haben, den Aufenthalt in ihrem Gebiete nicht ver
weigern, so lange dieselben mit ihren Angehörigen 
einen unbescholtenen Lebenswandel führen und der 
öffentlichen Mildtätigkeit nicht zur Last fallen.

Das Gleiche gilt auch von den im § 6, 
sub 2 bezeichneten Gemeindegenossen.

Wer sich durch eine bezügliche Verfügung der 
Gemeinde gedrückt fühlt, kann sich binnen 14 Tagen 
vom Tage der Zustellung an um Abhilfe an die 
politische Bezirksbehörde wenden.

§ U.
Die privatrechtlichen Verhältnisse überhaupt 

und insbesondere die Eigentums- und Nutzungs
rechte ganzer Klaffen oder einzelner Glieder der 
Gemeinde bleiben uugeändert.

Drittes ^auxtstück.
Won der Gemeindevertretung.

§ 12.
Die Gemeinde wird in ihren Angelegenheiten 

durch einen Gemeindeausschuß und einen Gemeinde- 
vorstand vertreten.
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§ 13.
Der Gemeindeausschuß besteht iit Gemeinden 

von weniger als 100 wahlberechtigten Gemeinde
mitgliedern aus 9 oder 8 Mitgliedern, je nachdem 
3 oder 2 Wahlkörper gebildet werden, in Gemeinden 

mit 100— 300 Wahlberechtigten aus 12,
„ 301— 600 „ „ 18,
„ 601—1000 ,, 24,
„ 1000 -1500 „ 30

und mehr als 1500 „ 36
Mitgliedern.

§ 14.
In jeder Gemeinde haben zur Vertretung 

verhinderter oder abgängiger Ausschußmitglieder 
Ersatzmänner zu bestehen, deren Zahl jener der 
Ausschußmitglieder gleichkommt.

§ 15.
Der Gemeindevorstand besteht aus dem Ge

meindevorsteher, welcher in Städten und Märkten 
den Titel Bürgermeister führt, und aus mindestens 
zwei Gemeinderäten (in Städten Stadträten).

Wo es die Geschäfte und Verhältnisse not
wendig machen, kann der Ausschuß die Zahl der 
Gemeinderäte entsprechend erhöhen. Es darf jedoch 
diese Zabl den dritten Teil der Ausschußmitglieder 
nicht überschreiten.

§ 16-
Die Mitglieder des Gemeindevorstandes (Stadt

rates) gehören auch dem Ausschusse an, und es ist 
deren Anzahl in jener der Ausschußmitglieder be
griffen.

§ 17.
Die Ausschuß- und Ersatzmänner werden von 

den Wahlberechtigten in der Gemeinde gewählt. 
Die näheren Bestimmungen über die Wahlbe
rechtigung und der Wählbarkeit, dann über das 
Wahlverfahren enthält die Gemeinde-Wahlordnung.

§ 18.
Der Gemeindeausschuß wählt aus seiner Mitte 

den Gemeindevorsteher und die.Gemeinderäte.
Die Gemeindewahlordnung enthält hierüber, 

sowie auch über die Reihenfolge der Gemeinderäte 
die näheren Bestimmungen.
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In der daselbst festgesetzten Reihenfolge haben 
sie den Gemeindevoisteher in Fällen der Verhinderung 
zu vertreten.

§ 19.
Jedes wählbare und ordnungsmäßig gewählte 

Gemeindemitglied ist verpflichtet, die Wahl zum 
Ausschuß- oder Ersatzmanne oder zum Mitgliede 
des Gemeindevorstandes anzunehmen.

a) Das Recht, die Wahl nach beiden Richtungen 
abzulehnen, haben nur:
1. Geistliche aller Konfessionen und öffent

liche Lehrer;
2. Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche 

Fondsbeamte und Diener;
3. Militärpersonen, welche nicht in aktiver 

Dienstleistung stehen;
4. Personen, die über 60 Jahre alt sind;
5. Diejenigen, welche in drei aufeinander 

folgenden Wahlperioden als Ausschuß
oder Ersatzmänner wirksam waren, bloß 
für die nächste Wahlperiode;

6. Diejenigen, die an einem der Ausübung 
der Amtspflichten hinderlichen Körper
gebrechen, oder einer anhaltenden be
deutenden Störung ihrer Gesundheit 
leiden;

7. Diejenigen, welche vermöge ihrer ordent
lichen Beschäftigung häufig oder durch 
lange Zeit in jedem Jahre aus der 
Gemeinde abwesend sind.

b) Das Recht, die Wahl in den Gemeinde
vorstand abzulehnen hat nur derjenige, 
welcher die Stelle eines Gemeindevorstehers 
(Bürgermeisters) durch eine volle Wahl- 
periode bekleidet hat, für die nächste Wahl- 
periode.

Wer ohne einen solchen Entschuldigungs
grund die Wahl anzunehmen oder das 
angenommene Amt fortzuführen verweigert, 
ist schuldig, auf Verlangen der Gemeindc- 
vertretung eine Geldbuße von 200 K in 
den Gemeindearmenfond zu bezahlen.

§ 20.
Die Ausschuß- und Ersatzmänner, sowie die 

Mitglieder des Vorstandes werden auf drei Jahre 
gewühlt. Sie verbleiben auch nach Ablauf dieser
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Zeit bis zur Bestellung bet neuen Gemeindever
tretung im Amte.

Die Austretenden können, wenn ihnen kein 
gesetzliches Hindernis im Wege steht, wieder gewählt 
werden.

§ 31.
Wüd die Stelle eines Gemeindevorstehers oder 

eiiles Gemeinderates im Laufe der drei Jahre 
erledigt, so hat der Ausschuß binnen längstens 
14 Tagen eine neue Wahl für die noch übrige 
Zeit vorzunehmen.

Wird die Stelle eines Ausschußmannes erledigt, 
so ist jener Ersatzmann als wirkliches Mitglied in 
den Ausschuß zu berufen, welcher in dem Wahl
körper, in welchem der abgängige Ausschußmann 
gewählt worden war, die mehreren Stimmen er
halten hat.

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

8 22.
Ist ein Ausschußmann vorübergehend oder 

dauernd verhindert, an den Sitzungen des Aus- 
schusses teilzunehmen, so ist der Ersatzmann für 
die Zeit der Verhinderung jedesmal zur Sitzung 
einzuberufen.

§ 23.
Der Gemeindevorsteher (Bürgermeister) und die 

Gemeiilderäte (Stadträte) haben bei dem Antritte 
ihres Amtes Treue und Gehorsam dem Kaiser, Be
obachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfülluilg 
ihrer Pflichten in die Hände des Vorstehers der 
politischen Bezirksbehörde oder eines Vertreters des
selben in Gegenwart des Gemeindeausschusses an 
Eidesstatt zu geloben.

§ 24.
Das Amt eines Ausschuß- oder Ersatzmannes 

ist unentgeltlich.
Durch Gemeindebeschluß ist festzusetzen, ob und 

welche Eiltlohnung der Gemeindevorsteher und die 
Gemeinderäte aus Gemeindemitteln zu erhalten haben.

Allen Genieindevertretern gebührt die Vergütung 
aus der Gemeindekasse für die mit der Geschäfts
führung verbundenen baren Auslagen.

§ 25.
Ein Mitglied des Vorstandes, ein Ausschuß

oder Ersatzmann wird seines Amtes verlustig, wenn 
229
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ein Umstand eintritt ober besannt wird, welcher 
ursprünglich dessen Wählbarkeit gehindert hätte.

Verfällt ein Mitglied des Vorstandes, ein Aus- 
schuß- oder Ersatzmann in eine Untersuchung wegen 
einer in den §§ 3 und 11 der Gemeinde-Wahl- 
ordnung genannten strafbaren Handlung, oder wird 
über dessen Vermögen der Konkurs eröffnet, ober 
das Ausgleichsverfahren eingeleitet, so kann das
selbe, so lange das Strafverfahren oder die Konkurs
oder Ausgleichsverhandlung dauert, sein Amt nicht 
ausüben.

Viertes fj>auytftü<6.
Won dem Wirkungskreise der Hrtsgemeiude.

Erster Abschnitt.
Von demUmfange desWirkungskreises.

§ 26.
Der Wirkungskreis der Gemeinde ist ein 

doppelter:
a) ein selbständiger, und
b) ein übertragener.

§ 27.
Der selbständige, d. i. derjenige Wirkungskreis, 

in welchem die Gemeinde mit Beobachtung der 
bestehenden Reichs- und Landesgesetze nach freier 
Selbstbestimmung anordnen und verfügen kann, 
umfaßt überhaupt alles, was das Interesse der 
Gemeinde zunächst berührt, und innerhalb ihrer 
Grenzen durch ihre eigenen Kräfte besorgt und 
durchgeführt werden kann.

In diesem Sinne gehören hieher insbesondere:
1. Die freie Verwaltung ihres Vermögens und 

. ihrer auf den Gemeindeverband sich beziehen
den Angelegenheiten;

2. die Sorge für die Sicherheit der Personen 
und des Eigentumes;

3. die Sorge für die Erhaltung der Gemeinde- 
straßen, Wege, Plätze, Brücken, sowie für 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf Straßen und Gewässern und die Fluren- 
polizei;

4. die Lebensmittelpolizei und die Ueberwachung 
des Marktoerkehres, insbesondere die Aufsicht 
auf Maß und Gewicht;
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5. die Gesundheitspolizei;
6. die Gesinde- und Arbeiterpolizei und die Hand

habung der Dienstboten»rdnung;
7. die Sittlichkeitspolizei; insbesondere die Ueber- 

wachung der Wirts- und Schankgewerbe und 
der Sperrstunde;

8. das Armenwesen und die Sorge für die 
Gemeinde-Wohltätigkeitsanstalten;

9. die Bau- und Feuerpolizei, die Handhabung 
der Bauordnung und Erteilung der polizei
lichen Banbewilligungen;

10. die durch das Gesetz zu regelnde Einfluß- 
nabme auf die voll der Gemeinde erhaltenen 
Mittelschulen, dann auf die Volksschulen, die 
Sorge für die Errichtung, Erhaltung und 
Dotierung der letzteren mit Rücksicht auf die 
noch bestehenden Schulpatronate;

11. der Vergleichsversuch zwischen streitenden 
Parteien durch aus der Gemeinde gewählte 
Vertrauensmänner;

12. die Vornahme freiwilliger Feilbietungen be
weglicher Sachen.

Aus höheren Staatsrücksichten können bestimmte 
Geschäfte der Ortspolizei in einzelnen Gemeinden 
besonderen landesfürstlichen Organen im Wege des 
Gesetzes zugewiesen werden.

§ 28.
Den übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde, 

d. i. die Verpflichtung derselben zur Mitwirkung 
für die Zwecke der öffentlichen Verwaltung, bestimmen 
die Gesetze.

Dwelter Abschnitt.
Von dem Wirkungskreise des Gemeinde

ausschusses.
§ 29.

Der Gemeindeausschuß ist in den Angelegen
heiten der Gemeinde das beschließende und über
wachende Organ.

Eine vollziehende Gewalt kommt ihm nicht zu.

§ 30.
In Absicht auf den Haushalt der Gemeinde 

unterliegen der Beratung und Beschlußfassung des 
Ausschusses:

1. Jede Verfügung über das Stammvermögen 
und Stammgut der Gemeinde;
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2. die Bestimmung über die Art der Benützung 
und Verwaltung desselben;

3. die Festsetzung des Voranschlags der Ein
nahmen und Ausgaben, sowie die Vorsorge 
für die Bedeckung des Abganges;

4. Die Prüfung und Erledigung der Jahres
rechnung ;

5. Die Bewilligung zur Anstrengung von Rechts
streiten und zur Abstehung von denselben, 
die Bestätigung der Vergleiche zur Beilegung 
von Rechtsstreiten; die Bestellung von Rechts
vertretern ;

6. überhaupt alle Angelegenheiten, welche nicht 
zur gewöhnlichen Vermögensverwaltung ge
hören.

§ 31.
Der Ausschuß hat dem Gemeindevorstande zur 

Besorgung der ihm im selbständigen und im über
tragenen Wirkungskreise obliegenden Geschäfte das 
dem Bedarfe entsprechende Personale beizugeben.

Erkennt der Ausschuß zu diesem Behufe die 
Bestellung eigener Beamten und Diener für not
wendig, so beschließt er über die Zahl und Bezüge 
derselben, über die Art ihrer Ernennung und über 
ihre Ruhe- und Versorgungsgenüsse.

§ 32.
Die Bestimmungen der §§ 30 und 31 gelten 

auch für die Anstalten der Gemeinde, in soweit 
durch Stiftung oder Vertrag nicht etwas anderes 
vorgeschrieben ist.

§ 33.
Zur Wirksamkeit des Ausschusses gehört ferner:

1. Die Wahl des Vorstandes.
2. Die Verleihung beziehungsweise dieZusichernng 

des Heimatrechtes innerhalb der Bestimmungen 
des Gesetzes vom 5. Dez. 1896, R.-G.-Bl. 
Nr. 222.

3. Die Festsetzung der Aufnahmsgebühr in den 
Heimatverband innerhalb der Grenzen des 
Landesgesetzes vom 22. März 1903, L.-G.- 
und V.-Bl. Nr. 23.

4. Die Verleihung des Heimatrechtes nach 
Art. III des Gesetzes vom 5. März 1862 
und die Festsetzung der ortsüblichen Einkaufs
taxe für Erwerbung der Gemeindeangehörigkeit 
durch Einkauf.
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5. In jenen Gemeinden, in welchen die gütige 
Übung besteht, daß gewissen Gemeinde
angehörigen auf Grund von Abstammung, 
Einkauf, oder Verleihung der Name „Bürger" 
zukommt (§ 8), die Verleihung des Bürger- 
rechtes gegen Entrichtung einer Bürger
einkaufstaxe.

6. Die Ernennung von Ehrenbürgern.
7. Die Ausübung eines der Gemeinde zustehenden 

Patronats- und Präsentationsrechtes oder des 
Verleihungsrechtes von Stiftungen.

Eine Ausnahme hievon findet nur statt bei der 
Wahl der selbständigen Seelsorger und der Kapläne 
an den Orten, wo das Präsentationsrecht für diese 
Stellen der eigenen Gemeinde zusteht.

§ 34.
In soweit die Handhabung bestimmter Geschäfte 

der Ortspolizei aus höheren Staatsrücksichten nicht 
landesfürstlichen Organen im Wege des Gesetzes 
zugewiesen ist, kann der Ausschuß innerhalb der 
bestehenden Gesetze ortspolizeiliche, für den Umfang 
der Gemeinde gütige Vorschriften erlassen und gegen 
die Nichtbefolgung dieser Vorschrift eine Geldstrafe 
bis zum Betrage von 50 K oder eine Arreststrafe 
bis zu 5 Tagen androhen.

Der Ausschuß ist verpflichtet, für die Anstalten 
und Einrichtungen, die zur Handhabung der Orts
polizei erforderlich sind, die nötigen Geldmittel zu 
bewilligen, und er ist für jede ihm in dieser 
Beziehung zur Last fallende Unterlassung verant
wortlich.

Wird die Ortspolizei durch die Gemeinde aus
geübt , so ist die Gemeinde in Fällen, wo durch 
Vernachlässigung in den ihr diesfalls obliegenden 
Verpflichtungen Jemand zu Schaden kommt, diesem 
ersatzpflichtig. Insbesondere ist dieselbe für den 
innerhalb ihrer Grenzen durch eine mit Zusammen
rottung verübte öffentliche Gewaltätigkeit entstandenen 
Schaden dem Beschädigten Ersatz zu leisten ver
bunden, wenn ein Täter nicht zu Stande gebracht 
wird und der Gemeinde eine Vernachlässigung in 
betreff der Verhinderung dieser Gewalttätigkeit zur 
Last fällt.

Das Erkenntnis über die Verpflichtung zum 
Ersatze ist von der k. k. Statthalterei im Einverständ - 
nisse mit dem Landes-Ausschusse zu fällen. Wird über 
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das Maß der Entschädigung kein Einverständnis 
erzielt, so ist dieselbe im ordentlichen Rechtswege 
geltend zu machen.

§ 35.
Der Ausschuß hat der Arnlenversorgllng unter 

Mitwirkung des Armenrates nach Maßgabe des 
Armengesetzes feine besondere Aufmerksamkeit zu 
widnieit. Wenn hiezu die Mittel der bestehenden 
Wohltätigkeits- und Arnienanstalten und Fonde 
nicht ausreichen, hat der Ausschuß den erforderlichen 
Bedeckungsbetrag zu beschaffen.

§ 36.
Der Ausschuß wählt aus den Gemeindegliedern 

die Vertrauensmänner zum Vergleichsversuche 
zwischen streitenden Parteien.

§ 37.
Der Ausschuß ist verpflichtet, die von der 

politischeir Bezirksbehörde oder in Angelegenheiten 
des selbstständigen Wirkungskreises der Gemeinde 
von dem Landes-Ausschusse abgeforderten Gutachten 
abzugeben.

§ 38.
Der Ausschuß entscheidet über Beschwerden 

gegen Verfügungen des Gemeindeoorstandes in 
den Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs
kreises der Gemeinde.

Die Beschwerde ist binnen 14 Tagen von dem 
Zustellungstage an gerechnet, beim Gemeindevorsteher 
einzubringen, welcher dieselbe dem Gemeindeausschusse 
vorzulegen hat.

In welchen Fällen über derlei Beschwerden die 
politische Bezirksbehörde zu entscheiden hat, bestimmt 
der § 94.

§ 39.
Der Ausschuß überwacht die Geschäftsführung 

des Gemeindevorstandes und der Verwaltungen der 
Gemeindeanstalten. Er ist berechtigt, hiezu, sowie 
zur Ueberwachung von Gemeindeunternehmungen 
und zur Abgabe von Gutachten und Anträgen in 
Gemeindeangelegenheiten eigene Kommissionen zu 
bestellen. Zu solchen Kommissionen kann er auch 
Vertrauensmänner außer seiner Mitte berufen.

Der Ausschuß ist verpflichtet, öfter im Laufe 
des Jahres die Kasse untersuchen zu lassen und 
ist das Ergebnis protokollarisch festzusetzen.
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§ 40.
Der Ausschuß tritt uach Maßgabe des Bedürf

nisses, wenigstens aber in jedem Vierteljahre einmal 
zusammen.

Die Berufung zu einer Sitzung hat durch den 
Gemeindevorsteher oder in Verhinderung desselben 
durch dessen Stellvertreter, dringliche Fälle aus- 
genommen, mindestens 48 Stunden vor Abhaltung 
derselben unter Verständigung der einzelnen Ausschuß
mitglieder oder bei deren Abwesenheit an ihre Haus
genossen und Bekanntgabe der Tagesordnung zu 
erfolgen.

Jede Sitzung, der eine solche Berufung nicht 
zu Grilnde liegt oder zu welcher nicht alle in der 
Gemeinde anwesenden Ausschußmitglieder eingeladen 
wurden, ist ungesetzlich und sind die gefaßten 
Beschlüsse ungiltig.

Jedes Mitglied des Ausschusses hat im Falle 
seiner Verhinderung zur Teilnahme an der Sitzung 
den Gemeindevorsteher hievon rechtzeitig mündlich 
oder schriftlich zu verständigen, damit derselbe nach 
§ 22 die Ersatzmänner einberufen kann.

Der Gemeindevorsteher muß den Ausschuß 
berufen, wenn es wenigstens von einem Dritteile 
der Mitglieder oder von der politischen Bezirks
behörde oder in einer den selbständigen Wirkungs
kreis der Gemeinde betreffenden Angelegenheit von 
dem Landes-Ausschusse verlangt wird.

§ 41.
Der Ausschuß kann nicht beschließen, wenn 

nicht wenigstens zwei Dritteile seiner Mitglieder 
anwesend sind. Eine Ausnahme hievon findet statt, 
wenn die Mitglieder des Ausschusses und die nach 
den §§ 22 und 40 vorgeladenen Ersatzmänner 
zum zweitenmale zur Beratung über denselben 
Gegenstand berufen, dennoch nicht in genügender 
Zahl erschienen sind. Bei der zweiten Zusammen- 
berufung der Ausschuß- und Ersatzmänner muß 
auf diese Bestimmung hingewiesen werden.

In diesem Falle sind die Erschienenen ohne 
Rücksicht auf die Zahl beschlußfähig.

Der Gemeindevorsteher ist berechtigt, gegen 
jeden bei dieser zweiten Sitzung vorgeladenen, aber 
nicht erschienenen Ausschuß- oder Ersatzmann, welcher 
sein Ausbleiben nicht zu rechtfertigen vermag, eine
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in die Armenkasse fließende Geldbuße von 5 K 
bis 20 K zu verhängen.

Die gleiche Strafe kann durch den Gemeinde
vorsteher über solche Mitglieder der Gemeinde
vertretung verhängt werden, die an zwei auf 
einander folgeitbeu Sitzungen ohne genügenden 
Entschuldigungsgrund fernbleiben oder die Anzeige 
über ihre Verhinderung an den Gemeindevorsteher 
zweimal nacheinander unterlassen haben.

Wegen Einbringung dieser Geldstrafen ist die 
Gemeindevorstehung ermächtiget, im exekutiven 
Wege summarisch vorzugehen.

Über die Beschlußfähigkeit des Ausschusses zur 
Wahl des Vorstandes enthält die Wahlordnung 
die näheren Bestimmungen.

§ 42.
Wenn die Gebarung eines Mitgliedes des 

Vorstandes oder des Ausschusses den Gegenstand 
der Beratung und Schlußfassung bildet, haben 
sich die Beteiligten der Abstimmung zu enthalten, 
müssen jedoch, wenn es gefordert wird, der Sitzung 
znr Erteilung der gewünschten Auskünfte beiwohnen. 
Vor der Abstimmung haben sie aber abzutreten.

§ 43.
Jedes Mitglied des Vorstandes und Ausschusses 

hat abzutreten, wenn der Gegenstand der Beratung 
und Schlußfassung seine privatrechtlichen Interessen 
oder jene seiner Ehegattin oder seiner Verwandten 
oder Verschwägerten bis einschließlich zum zweiten 
Grade betrifft.

Sind auf diese Weise so viele Mitglieder des 
Ausschusses befangen, daß derselbe keinen giliigen 
Beschluß fassen kann, und kann aus denselben 
Gründen auch durch die Einberufung der Ersatz
männer an die Stelle der befangenen Ausschuß
männer die Beschlußfähigkeit nicht erzielt werden, 
so ist der Verhandlungsgegenstand an den Landes- 
Ausschuß zu leiten, welcher hierüber Beschluß zu 
fassen hat.

Die Befangenheit wegen privatrechtlicher Inter
essen kann jedoch bei jenen Verhandlungsgegen
ständen nicht eingewendet werden, die sich zwar 
nicht auf die Gesamtheit der Gen'eindemitglieder, 
wohl aber, wie bei Wegen, Brücken, Brunnen, 
Feuerlöschvorrichtnngen, Schulbauten u. dgl. auf
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eilten Teil der Gemeinde oder einzelne Jntereffent- 
schaften beziehen.

§ 44.
Der Gemeindevorsteher oder im Verhinderungs

fälle sein Stellvertreter führt den Vorsitz im Aus- 
schusse, und jede Sitzung, bei welcher dies nicht 
beobachtet wird, ist ungiltig. Der Vorsitzende 
eröffnet und schließt die Sitzungen, leitet die 
Verhandlungen und handhabt die Ordnung in der 
Versammlung.

§ 45.
Zu einem gütigen Beschlusse ist die absolute 

Stimmenmehrheit sämtlicher anwesenden Gemeinde- 
vertreter erforderlich.

Die Stimmgebung erfolgt in der Regel durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben.

Es kann dieselbe in Folge Beschlusses des 
Ausschusses mündlich oder schriftlich oder in anderer 
angemessener Weise vorgenommen werden.

Wahlen und Besetzungen sind immer durch 
Stimmzettel vorzunehmen.

§ 46.
Die Ausschußsitzungen sind öffentlich, doch kann 

ausnahmsweise die Ausschließung der Oeffemlichkeit 
über Antrag des Gemeindevorstehers oder dreier 
Ausschußmänner beschlossen werden, nie aber für 
jene Sitzungen, in welchen die Gemeinderechnungeu, 
das Gemeinde-Präliminare oder das Gemeinde- 
Inventar verhandelt werden.

Sollten sich die Zuhörer herausnehmen, in die 
Beratung des Ausschusses störend einzugreifen, ober 
gar die Freiheit desselben zu beirren, so ist der 
Vorsitzende berechtigt und verpflichtet, nach voraus
gegangener fruchtloser Ermahnung die Ruhestörer 
zu entfernen und nötigenfalls den Zuhörerraum 
leeren zu lasten.

§ 47.
Über die gefaßten Beschlüsse ist ein Protokoll 

zu führen, dasselbe von dem Vorsitzenden, einem 
vom Ausschüsse zu benennenden Mitgliede und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen, in dem Gemeinde
archive aufzubewahren und jedem Gemeindegliede 
auf sein Verlangen Einsicht in dasselbe und die 
Vornahme einer Abschrift auf seine Kosten zu ge
statten.
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Wenn besoildere Erklärungen zu Protokoll ge
geben werden, so sind diese gleichfalls in dasselbe 
aufzunehmen.

dritter Abschnitt.
Von dem Wirkungskreise des Gemein de- 

v o r st a it d es.
§ 48.

Der Gemeindevorstand ist in den Angelegen
heiten der Gemeinde das verwaltende und voll
ziehende Organ.

§ 49.
Der Gemeindevorsteher leitet und beaufsichtigt 

alle dem Gemeindevorstande obliegenden Geschäfte. 
Die Gemeinderäte haben ihn hierin zu unterstützen 
und die Geschäfte, die ihnen der Gemeindevorsteher 
zuweiset, nach der Anordnung und unter der Ver
antwortlichkeit desselben zu vollziehen.

Der Gemeindevorsteher führt die Verwaltung 
des Gemeindevermögens und die Aufsicht über die 
Benützung und Verwaltung des Gemeindegutes; 
er verwaltet die Gemeindeanstalten und beaufsichtigt 
diejenigen, für welche eigene Verwaltungen bestehen. 
Er leitet und überwacht die Ausführung aller 
Gemeindeunternehmnngen tmb verfügt in allen 
Gemeindeangelegcnheiten, welche nicht zum Wirkungs
kreise des Gemeindeausschusses gehören.

§ 50.
Dem Gemeindevorsteher sind die Bediensteten 

der Gemeinde und der Gemeindeanstalten unter
geordnet, und er übt über sie die Disziplinargewalt.

Er kann selbst solche Bedienstete, deren Er
nennung sich der Altsschuß vorbehalten hat, vom 
Dienste suspendieren; das Recht der Entlassung 
derselben kommt jedoch dem Ausschusse zu.

§ 51.
In soweit es zur leichteren Versetzung der orts- 

polizeilichen und anderer örtlicher Geschäfte erforder
lich ist, kanit der Ausschuß für einzelne Teile der 
Gemeinde dort wohnende wählbare Gemeinde
mitglieder zur Unterstützung des Gemeindevorstehers 
bei Besorgung der gedachten Geschäfte bestellen.
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Die Bestellung erfolgt über Vorschlag des 
Gemeindevorstehers höchstens auf die Dauer der 
Wahlperiode.

Bezüglich der Annahme oder Ablehnung dieser 
Bestellung gelten die Vorschriften des § 19.

Die Bestellten haben sich bei Besorgung der 
Geschäfte nach den Weisungen des Gemeinde
vorstehers zu benehmen.

§ 52.
Der Gemeindevorsteher verlritt die Gemeinde 

nach außen und vermittelt den Geschäftsverkehr der
selben. Urkunden, durch welche Verbindlichkeiten 
gegen dritte Personen begründet werden sollen, 
müssen vonl Gemeindevorsteher und einem Gemeinde
rate unterfertigt werden.

Betrifft die Urkunde ein Geschäft, zu dessen 
Eingehung die Zustimmung des Ausschusses oder 
eine höhere Genehmigung erforderlich ist, so muß 
überdies diese Zustimmung oder Genehmigung in 
der Urkunde unter Mitfertigung von zwei Ausschuß
männern ersichtlich gemacht werden.

§ 53.
Der Gemeindevorsteher bereitet die dem Aus- 

schusse vorbehaltenen Gegenstände zur Beratung in 
demselben vor.

Er hat die vom Ausschusse gesetzmäßig gefaßten 
Beschlüffe in Vollzug zu setzen, falls aber die Be
schlüsse an eine höhere Genehmigung gebunden sind, 
vorher diese Genehmigung einzuholen.

Glaubt jedoch der Gemeindevorsteher, daß ein 
gefaßter Beschluß den Wirkungskreis des Ausschusses 
überschreite, oder gegen die bestehenden Gesetze ver
stoße, so ist er verpflichtet, mit der Vollzugsetzung 
eines solchen Beschlusses inne zu halten und die 
Entscheidung der Frage, ob der Beschluß vollzogen 
werden kann oder nicht, von der politischen Bezirks
behörde einzuholen, welche dieselbe, wenn sie die 
Sistierung nicht für begründet erachtet, dem Gemeinde
vorsteher längstens binnen 8 Tagen bekannt zu geben, 
falls sie aber den Beschluß gleichfalls zu beanstanden 
findet, nach § 96 vorzugehen und den Gemeinde
vorsteher zu verständigen hat.

Würde der Beschluß des Gemeindeausschusses 
der Gemeinde einen wesentlichen Nachteil zufügen, 
so hat der Gemeindevorsteher ebenfalls mit dessen 
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Vollziehung innezuhalten und denselben binnen acht 
Tagen mit seinen Bedenken dem Landes-Ausschusse 
vorzulegen, der hierüber nach § 91 p entscheiden hat.

§ 54.
Der Gemeindevorsteher bewilligt die Vornahme 

freiwilliger Feilbietungen beweglicher Sachen und 
sorgt für die Aufrechthaltung und genaue Erfüllung 
der in dieser Beziehung bestehenden Vorschriften.

§ 55.
Eine der wesentlichsten Aufgaben des Gemeinde

vorstehers ist die Handhabung der Ortspolizei 
(§ 27), insofern nicht einzelne Geschäfte derselben 
aus höheren Staatsrücksichten landesfürstlichen 
Organen im Wege des Gesetzes zugewiesen sind.

Der Gemeindevorsteher hat sich hiebei nach beu 
bestehenden Gesetzen und Vorschriften zu benehmen.

Er ist verpflichtet, die zur Handhabung der 
Ortspolizei erforderlichen Maßregeln und Verfüg
ungen rechtzeitig zu treffen und für die Aufbringung 
der hiezu nötigen Geldmittel zu sorgen.

In allen Fällen, wo zum Schutze des öffent
lichen Wohles, z. B. bei Epidemien, bloß orts- 
polizeiliche Vorkehrungen der Gemeinde nicht aus
reichen, oder zur Abwendung von Gefahren die 
Kräfte der Gemeinde nicht auslangen, hat der 
Gemeindevorsteher unverzüglich die Anzeige an die 
politische Bezirksbehörde zu machen.

§ 56.
Der Gemeindevorsteher besorgt die Geschäfte 

des übertragenen Wirkungskreises der Gemeinde.
Er hat diese Geschäfte in der durch das Gesetz 

oder die Behörde vorgezeichneten Weise zu vollziehen.
Wird die Art der Ausführung ganz oder teil

weise der Gemeinde überlassen, so ist er in dieser 
Beziehung an den Beschluß des Ausschusses gebunden. 
In äußerst dringenden Fällen jedoch, wo der Be
schluß des Ausschusses ohne Schaden oder Gefahr 
vorläufig nicht eingeholt werden kann, darf der 
Gemeindevorsteher nach eigenem Ermessen handeln, 
muß jedoch unverzüglich die nachträgliche Ge
nehmigung des Ausschusses sich erwirken.

Die Regierung kann die Geschäfte des über
tragenen Wirkungskreises ganz oder teilweise durch 
ihre Organe versehen lassen.
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§ 57.

In soweit die Gesetze und Vorschriften, welche 
über die zum Wirkungskreise der Gemeinde (§ 27) 
gehörige Ortspolizei bestehen, eine Strafsanktion 
aussprechen, und in soweit die Uebertretungen dieser 
Gesetze und Vorschriften nicht durch das Straf
gesetz verpönt sind, steht dem Gemeindevorsteher in 
Gemeinschaft mit zwei Gemeinderäten das Straf- 
recht in derlei Übertretungsfällen zu.

Dieses Strafrecht wird im übertragenen 
Wirkungskreise ausgeübt.

Andere Strafen als Geldstrafen oder im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit Arreststrafen dürfen nicht 
verhängt werden.

Das Straferkenntnis erfolgt durch Stimmen
mehrheit.

§ 58.

Der Gemeindevorsteher kann in Handhabung 
der Ortspolizei eine Geldstrafe bis zu 20 K, oder 
eine Arreststrafe bis zu 48 Stunden androhen, 
wenn die Vollziehung einer unaufschieblichen Maß
regel eine solche Strafsanktion notwendig macht.

Bezüglich der Bestrafung gelten die Vor
schriften des § 57.

§ 59.
Der Gemeindevorsteher ist für seine Amts

handlungen der Gemeinde und bezüglich des über
tragenen Wirkungskreises auch der Regierung ver
antwortlich.

Durch diese Verantwortlichkeit des Gemeinde
vorstehers wird aber die Haftung der Gemeinde- 
räte und der nach § 51 bestellten Personen für 
die unterlassene oder nicht gehörige Vollziehung der 
ihnen vom Gemeindevorsteher übertragenen Geschäfte 
nicht aufgehoben.

Alle diese Personen können auch nach dem 
Aufhören ihres Amtes oder nach dem Erlöschen 
ihres Mandates verhalten werden, die Rechnung 
über ihre Gebarung zu legen und die in ihrem 
Besitze befindlichen, den selbständigen Wirkungskreis 
der Gemeinde betreffenden Akten, Dokumente und 
andere Gegenstände zu übergeben.
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Fünftes §auptftü<£.
Wom Herneindehaushakte und von den 

chemeindeumkagen.
§ 60.

Das gesamte bewegliche und lmbewegliche 
Eigentum und sämtliche Gerechtsame der Gemeinde 
und ihrer Anstalten sind mittelst eines genauen 
Inventars in Uebersicht zu halten, Wertpapiere sind 
durch den Landes-Ausschuß zu vinculieren.

Jedem Gemeindemitgliede ist die Einsicht in 
das Inventar gestattet.

§ 61.
Das Stammvermögen und das Stammgut der 

Gemeinden und ihrer Anstalten ist ungeschmälert 
zu erhalten.

Ein vorzügliches Augenmerk hat die Gemeinde 
auf die Erhaltung und nachhaltige Pflege ihrer 
Waldungen zu richten und zu diesem Zwecke Die 
forstpolizeilichen Maßnahmen genau zu befolgen und 
befolgen zu machen.

Zur Verteilung des Stammvermögens und des 
Stammgutes unter die Gemeindemitglieder ist ein 
Landesgesetz erforderlich.

§ 62.
Das gesamte erträgnisfähige Vermögen der 

Gemeinden und ihrer Anstalten ist derart zu ver
walten, daß die tunlich größte nachhaltige Rente 
daraus erzielt werde. Die Jahresüberschüsse sind 
zur Deckung der Erfordernisse im nächsten Jahre 
zu verwenden, und insoferne sie hiezu nicht benötigt 
werden, fruchtbringend anzulegen und zum Stamm- 
vermögen zu schlagen.

Eine Verteilung der Jahresüberschüsse unter die 
Gemeindemitglieder kann nur bei besonders rücksichts- 
würdigen Umständen und jedenfalls nur unter der 
Bedingung stattfinden, daß sämtliche Gemeinde- 
Erfordernisse ohne Gemeinde-Umlagen Gestritten 
wurden, und daß dieselben voraussichtlich auch in 
Hinkunft ohne Gemeindeuinlagen Gestritten werden 
können.

§ 63.
In Bezug auf das Recht und das Maß der 

der Teilnahme an den Nutzungen des Gemeinde- 242
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gutes ist sich nach der bisher gütigen Uebung zu 
benehmen, mit der Beschränkung jedoch, daß, soserne 
nicht spezielle Rechtstitel Ausnahmen begründen, 
kein zuni Bezüge berechtigtes Gemeindemitglied 
aus dem Gemeindegute einen größeren Nutzen ziehe, 
als zur Deckung seines Haus- und Gutsbedarfes 
notwendig ist.

Der Ausschuß hat auf Grund und innerhalb 
des Rahmens der bestehenden gütigen Uebung und 
mit Beobachtung der erwähnten beschränkenden 
Vm schuften ein Statut über die Teilnahme an 
den Nutzungen des Gemeindegutes beschlußweise 
festzusetzen.

In einem solchen Statute kann die Teilnahme 
an den Gemeindenutzungen von der Entrichtung 
einer jährlichen Abgabe und anstatt oder neben 
derselben von der Entrichtung der Bürgereinkaufstaxe 
(§ 33 Abs. 5) abhängig gemacht werden, ebenso 
hat dasselbe die Bestimmung zu entbalten, daß 
jede Veräußerung von Rutzungsertrügnissen seitens 
des Nutzungsberechtigten in der Regel unstatthaft 
ist und den gänzlichen oder vorübergehenden Verlust 
der Nutzungsrechte nach sich zieht.

In berücksichtigenswerten Fällen kann derLandes- 
Ausschuß Ausnahmen von dieser Vorschrift gestatten.

Die Gemeindevorstehung ist verpflichtet, Nutz
ungsrechte, deren Ausübung der nachhaltigen Pflege 
des eilt Gemeindegut bildenden Waldes zuwider
läuft, so lauge entweder ganz oder teilweise zu 
sistieren, bis die Ausübung ohne Schädigung der 
Waldsubstanz wieder möglich ist.

Das Statut bedarf zu seiner Giltigkeit der 
Genehmigung des Landes-Ausschusses.

Diejenigen Nutzungen aus dem Gemeindegute, 
welche nach Deckung aller nach Übung und Statut 
rechtmäßig gebührenden Ansprüche erübrigen, sind 
ausnahmslos in die Gemeindekasse abzuführen.

§ 64.
Das Verwaltungsjahr der Gemeinde fällt mit 

jenem des Staates zusammen.

§ 65.
Alljährlich sind die Voranschläge der Einnahmen 

und Ausgaben der Gemeinde und der Gemeinde
anstalten für das nächstfolgende Verwaltungsjahr 
vont Gemeindevorsteher zu verfassen und vom
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Gemeindeausschuffe längstens einen Monat vor 
Eintritt dieses Jahres, in jenen Fällen aber, wo 
wegen erhöhter Umlagen eine höhere Genehmigung 
eingeholt werden muß, in einer solcher Frist festzu
stellen, daß die Genehmigung rechtzeitig erfolgen 
kann. Längstens drei Monate nach Beendigung 
des Verwaltungsjahres hat der Gemeindevorsteher 
die Rechnungen über die Empfänge und Ausgaben 
der Gemeinde und der Gemeindeanstalten denr 
Gemeindeausschuffe zur Prüfung und Erledigung 
vorzulegen.

Die Jahresvoranschläge sowohl wie die Jahres
rechnungen müssen wenigstens vierzehn Tage vor 
der Prüfung durch den Ausschuß in der Magistrats
oder Gemeindekanzlei öffentlich aufgelegt werden, 
und es sind die von den eigens durch den Ausschuß 
zu bestellenden Revisoren sowie die von anderen 
Geineindegliedern hierüber gemachten Erinnerungen 
bei dem endlichen Abschlüsse in Erwägung zu ziehen.

Dem Landes - Ausschusse sind alljährlich die 
Gemeindevoranschlägc und die Auszüge der Jahres
rechnungen einzusenden.

§ 66.
Bei der Vermögensgebarung ist sich genau an 

den festgestellten Voranschlag zu halten.
Kommen im Laufe des Verwaltungsjahres 

Auslagen vor, welche in der einschlägigen Rubrik 
des Voranschlages ihre Bedeckung gar nicht oder 
nicht vollständig finden, gleichwohl aber unver- 
schieblich sind, so hat der Gemeindevorsteher hierüber 
den Beschluß drs Ausschusses einzuholen.

In Fällen der äußersten Dringlichkeit, wo die 
vorläufige Einholung der Bewilligung ohne großen 
Schaden und ohne Gefahr nicht möglich ist, darf 
der Gemeindevorsteher die notivendige Auslage 
bestreiten, muß jedoch unverzüglich die nachträgliche 
Genehmigung des Ausschusses erwirken.

§ 67.
Alle Ausgaben für Gemeindezwecke find zunächst 

aus den in die Gemeindekasse einfließenden Ein
künften zu bestreiten.

§ 68.
Besteht zur Bedeckung gewisser Ausgaben ein 

besonders gewidmetes Vermögen, so sind hiezu 
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vorerst die Einkünfte dieses Vermögens zu ver
wenden.

Dieselben dürfen ihrer Widmung nicht ent
zogen werden.

§ 69.
Wenn, zwei oder mehrere Ortsgemeinden mit 

Vorbehalt ihres Eigentums zu einer Ortsgemeinde 
vereinigt worden sind, so sind die Einkünfte des 
gesonderten Eigentums nach dem bei der Vereini
gung geschlossenen Übereinkommen, in Ermanglung 
eines solchen aber zur Bestreitung des Aufwandes, 
der auf jede der früheren selbständigen Gemeinden 
entfällt, zu verwenden.

§ 70.
Die mit deni Besitze und der Benützung des 

Gemeindegutes verbundenen Auslagen an Steuern 
und sonstigen Abgaben, dann an Aufsichts- und 
Kulturkosten sind, in soweit die vom Gemeindegute 
in die Gemeindekaffe einfließenden Nutzungen (§ 63) 
nicht hinreichen diese Auslagen zu bedecken, von 
den Teilnehmern an den Nutzungen des Gemeinde- 
gutes nach dem Verhältnisse dieser Teilnahme 
zu tragen.

§ 71.
Insoweit nicht anderweitige Einrichtungen rechts- 

verbindlich bestehen, sind Auslagen, welche bloß das 
Interesse einzelner Parzellen in der Gemeinde, oder 
einzelner Grund- und Werksbefitzer betreffen, wie 
z. B. die Kosten zur Unterhaltung der Feldwege 
und Abzugsgräben, sowie der Straßenbeleuchtung, 
von den Beteiligten zu tragen und ist sich bezüglich 
der Konkurrenz zu Wasserbauten, welche int Interesse 
der Grundbesitzer unternommen werden, an die 
Bestimmungen des Landesgesetzes vom 28. August 
1870 über die Benützung, Leitung und Abwehr 
der Gewässer zu halten.

Personen, welche im Orte nicht wohnen, daselbst 
aber ein Haus besitzen oder ein Gewerbe betreiben, 
haben zu diesen Ausgaben nach Verhältnis ihres 
Hausbesitzes oder Gewerbebetriebes beizutragen.

§ 72.
Die Beschaffung von Wasser zu Trink- und 

Löschzwecken ist nur dann als Sonderauslage der 
einzelnen Parzelle zu behandeln, wenn es nach der
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Natur der örtlichen Verhältnisse ausgeschlossen 
erscheint, daß derartige Vorrichtungen von einem 
anderen Teile der Gemeinde benützt werden können.

§ 73.
Zur Bestreitung der nach § 67 nicht bedeckten 

Ausgaben zu Gemeindezwecken kann der Ausschuß 
die Einführung von Gemeindeumlagen beschließen.

Die Arten diesev Umlagen sind:
1. Zuschläge zu den direkten Steuern oder zur 

Verzehrungssteuer;
2. Auflagen und Abgaben, welche in die Kategorie 

der Steuerzuschläge nicht gehören;
3. Arbeiten und Dienste für Gemeinde-Erforder- 

nisse.
§74.

Die Zuschläge zu den direkten Steuern sind 
in der Regel auf alle in der Gemeinde vorge
schriebenen direkten Steuern dieser Art und zwar 
auf alle gleichmäßig umzulegen, ohne Unterschied, 
ob der Steuerpflichtige Gemeindemitglied ist oder nicht.

Zu einem auf die einzelnen Gattungen der 
direkten Steuern mit verschiedenen Prozenten um
zulegenden Gemeindezuschläge ist die Zustimmung 
des Landes-Ausschusses erforderlich, welchem es 
obliegt, die eine solche verschiedenartige Umlegung 
rechtfertigenden besonderen Gründe einer Prüfung 
zu unterziehen.

§ 75.
Von den Zuschlägen zu deir direkten Steuerir 

und überhaupt von Gemeindeumlagen können nicht 
getroffen werden:

1. Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fonds- 
beamte und Diener, dann Militärpersonen, 
sowie deren Witwen und Waisen bezüglich 
ihrer Dienstbezüge und aus dem Dienstver- 
hältnisse entsprungenen Pensionen, Provisionen, 
Erziehungsbeiträge und Gnadengenüsse;

2. Seelsorger und öffentliche Lehrer bezüglich 
ihres Gehaltes.

§ 76.
Für neue Erwerbungen und Unternehmungen, 

welche zunächst die Vermehrung der Gemeinde- 
Einkünfte zum Zwecke haben, sowie zur Tilgung
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und Verzinsung eines behufs solcher Erwerbungen 
oder Unternehmungen aufzunehmenden Darlehens 
kann der Ausschuß Steuerzuschläge und überhaupt 
Gemeindeumlagen nur dann beschließen, wenn 
wenigstens zwei Dritteile der Wahlberechtigten, 
welche zugleich mindestens zwei Dritteile der 
gesamten Gemeindesteuern eiltrichten, sich dafür 
erklären.

Die Abstimmung geschieht mit Ja und Nein.
Die Nichterscheinenden werden der Stimmen

mehrheit der Anwesenden beigezählt.
Die Ausschreibung der Gemeindeversammlung 

ist auf die ortsübliche Weise drei Wochen vorher 
kund zu machen, Dringlichkeitsfälle ausgenomnien. 
In diese Ausschreibung ist die Bestimmung des 
unmittelbar vorhergehenden Absatzes ausdrücklich 
aufzunehmen.

Bezüglich der Vertretung der Wahlberechtigten 
gelten die §§ 4—8 der Gemeinde-Wahlordnung.

§ 77.
Durch den Zuschlag zur Verzehrungssteuer darf 

bloß der Verbrauch im Gemeindegebiete und nicht 
die Produktion und der Handelsverkehr getroffen 
werden.

§ 78.
Zuschläge, welche 150 Perzent der direkten 

Steuern oder 15 Perzent der Verzehrungssteuer 
übersteigen, oder die Ausschreibung einer Vermögens
steuer, deren Summe 150 Perzent der direkten 
Steuern überschreitet, sind an die Bewilligung des 
Landesausschusses gebunden.

Zuschläge, welche 400 Perzent der direkten 
Steuern oder 20 Perzent der Verzehrringssteuer 
übersteigen, oder die Ausschreibung einer Vermögens
steuer, deren Summe 400 Perzent der direkten 
Steuern überschreitet, bewilligt der Landes-Ausschuß 
einverständlich mit der k. k. Statthalterei.

§ 79.
Den Gemeinden bleibt fernerhin freigestellt, zur 

Bestreitung der nach § 67 nicht bedeckten Aus
gaben die Vermögenssteuer nach Maßgabe des 
Gubernial-Zirkulares vom 10. April 1837, Z. 6309, 
einzuhetzen.

Der Landes-Ausschuß hat die in den §§ 7 
und 30 dieses Zirkuläres vorgehaltene Genehmigung
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zu erteilen und über Beschwerden gegen den Aus- 
spruch des Steuerrates endgiltig zu entscheiden.

In den Gemeinden des Landes, in welchen 
die Vermögenssteuer besteht oder eingeführt wird, 
und in welchen vom Ausschusse nach Zulaß des 
§ 73 zur Bestreitung der nach § 67 nicht bedeckten 
Ausgaben zu Gemeindezwecken Zuschläge zu den 
direkten Steuern beschlossen werden, kann der Aus- 
schuß zugleich beschließen, daß jener Teil der 
Gesamtsumme der Zuschläge zu den direkten Steuern, 
welcher den zur Vermögenssteuer nach § 4 des 
Gubernial-Zirkulares vom 10. April 1837 ver
pflichteten Personen vorgeschrieben ist, auf diese 
nach der Vermögenssteuer ganz oder teilweise um
zulegen ist. Auf die nicht der Vermögenssteuer 
unterliegenden Personen in der Gemeinde kommt 
jener Teil der in einem solchen Falle beschlossenen 
Zuschläge umzulegen, welcher auf diese Nicht- 
vermögenssteuer-Pflichtigen im Verhältnisie zu den 
Vermögenssteuer-Pflichtigen nach Maßgabe der 
bezüglichen direkten Staatssteuern entfällt.

Die Bestimmungen des § 74 alinea 2 haben 
für den Fall einer nur teilweisen Verumlagung 
der Vermögenssteuer auf die zu derselben verpflich
teten Personen sinngemäße Anwendung zu finden.

§ 80.

Der Bestimmung des § 79 unbeschadet, ist 
zur Einführung neuer Auflagen und Abgaben, 
welche in die Kategorie der Zuschläge zu den 
direkten Steuern oder zur Verzehrungssteuer nicht 
gehören, sowie zur Erhöhung schon bestehender 
Auflagen und Abgaben dieser Art ein Landesgesetz 
erforderlich.

Im Falle der Verehelichung einer Nicht- 
Gemeinde-Angehörigen mit einem Gemeindeange
hörigen (§ 6 Abs. 1) kann als Abgabe die für 
Frauen bisher ortsüblich bestandene Einkaufstaxe 
fort erhoben, abgeändert oder in jenen Gemeinden, 
wo sie nicht besteht, neu eingeführt werden. Zur 
Einführung einer Gnkaufstaxe bis zur Höhe von 
100 K ist die Bewilligung des Landes-Ausschusses 
einverständlich mit der k. k. Statthalterei, zur Ein
führung einer diesen Betrag übersteigenden Einkaufs
taxe aber ein Landesgesetz erforderlich.
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Durch Beschluß des Gemeindeausschuffetz können 
für Gemeinde-Erfordernisse Dienste (Hand- und 
Zugdienste) gefordert werden.

Diese Arbeiten sind in Geld abzuschätzen, die 
Verteilung geschieht nach dem Maßstabe der Ver
mögenssteuer oder in deren Ermangelung nach dem 
Maßstabe der direkten Steuern, insoferne nicht 
andere giltige Übungen diesfalls bestehen.

Die Dienste können durch taugliche Stell
vertreter geleistet oder nach der Abschätzung an die 
Gemeindekasse bezahlt werden.

In Notfällen, wo ein schleuniges gemeinschaft
liches Zusammenwirken Aller erforderlich ist, sind 
alle tauglichen Personen in der Gemeinde zur 
unentgeltlichen Leistung von Diensten (Arbeiten) 
verpflichtet.

§ 82.

Steuerzuschläge sind durch dieselben Organe 
und Mittel wie die Steuern selbst einzuheben.

Andere Geldleistungen, welche nach dem 
Gesetze oder nach einem gütigen Gemeindebeschlusse 
für Gemeindezwecke stattzufinden haben, werden 
vom Gemeindevorsteher durch feine Organe eingehoben 
und im Weigerungsfälle durch die vom Gemeinde
vorsteher im selbständigen Wirkungskreise zu ver
hängende Mobiliar-Exekution, wie sie für Steuer
rückstände besteht, eingetrieben. Verweigert der 
Verpflichtete die Leistung von Diensten (Arbeiten), 
so läßt sie der Gemeindevorsteher auf Kosten des 
Verpflichteten durch einen Dritten vollziehen und 
treibt die Kosten, wie andere Geldleistungen ein.

Bei Gefahr auf Verzug können die Ver
pflichteten unmittelbar zur Leistung angehalten 
werden.

§ 83.

Die Konkurrenz zu Kirchen- und Pfarrhof-, 
Schul- und Straßenbaulichkeiten ist Gegenstand 
besonderer Gesetze. Die für besondere Erforder
nisse bestehenden, auf spezielle Rechtstitel sich 
gründenden Konkurrenzen verbleiben aufrecht.
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Sechstes Harrxtftück.
Won der Vereinigung der Gemeinden zur 
gemeinschaftlichen Geschäftsführnng oder zur 
Wesorgnng gemeinschaftlicher Angelegenheiten.

§ 84.

Den einzelnen Gemeinden desselben politischen 
Bezirkes bleibt freigestellt, sich sowohl in Betreff 
des selbstäildigen (§ 27) als auch des übertragenen 
Wirkungskreises (§ 28j zu einer gemeinschaftlichen 
Geschäftsführung zu vereinigen.

Die über die Art und Weise der gemein
schaftlichen Geschäftsführung getroffene Vereinbarung 
ist der k. k. Statthalterei zur Genehmigung im Ein
verständnisse mit dem Landes-Ausschusie vorzulegen.

§ 85.

Gemeinden, welche die Mittel zur Erfüllung 
der ihnen aus betn übertragenen Wirkungskreise 
(§ 28) erwachsenden Verpflichtungen nicht besitzen, 
sind für so lange, als dies der Fall ist, zu diesem 
Behufe mit andereil Gemeinden desselben politischen 
Bezirkes zu einer gemeinschaftlichen Geschäftsführung 
im Wege eines Landesgesetzes zu vereinigen.

Nach Anhörung der beteiligten Gemeinden ist 
durch das Landesgesetz die Art und Weise der 
gemeinschaftlichen Geschäftsführung zu bestimme«.

Kommt für die Verteilung der bezüglichen 
Kosten ein Übereinkommen zwischen den einzelnen 
Gemeinden nicht zu stände, so hat der Landes- 
Ausschuß hierüber zu entscheiden.

§ 86.

Die Besorgung der aus alten Gerichtsver
bänden herrührenden gemeinschaftlichen Angelegen- 
heiterl mehrerer Genieinden und die Verwaltung 
dieses gemeinschaftlichen Vermögens hat durch einen 
von den beteiligten Gemeinden zu bestelleirden 
Ausschuß zu geschehen.

Können sich die Genieinden über die Art und 
Weise der Zusammensetzung dieses Ausschusses 
nicht einigen, so hat der Landes-Ausschuß die ent
sprechende Bestimmung zu treffen.

i
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Die auf das Gemeindevermögen und die 
Gemeindeanstalten sich beziehenden Vorschriften dieses 
Gesetzes finden auch auf das gemeinschaftliche Ver
mögen und die gemeinschaftlichen Anstalten mehrerer 
Gemeinden Anwendung.

Siebentes Hairxtstück.
Won der Aufsicht üöer die Gemeinden.

§ 87.
Der Landtag wacht mittelst seines Ausschusses, 

daß das Stammvermögen und Stammgut der 
Gemeinden und ihrer Anstalten ungeschmälert 
erhalten werde.

Der Landes-Ausschuß kaun zu diesem Ende 
Anfklärungen und Rechtfertigungen von den 
Gemeinden verlangen und durch Absendung von 
Konimissionen Erhebungen an Ort und Stelle ver
anlassen. Ihm kommt es in Handhabung dieses 
Auffichtsrechtes zu, erforderlichen Falles die ent
sprechende Abhilfe zu treffen.

§ 88.
Die Angelegenheiten, in welchen die Beschlüsse 

des Gemeindeausschusses der Genehmigung des 
Landesausschusses unterzogen werden müssen, sind 
außer den an anderen Orten dieses Gesetzes (§§ 2, 
4, 63, 73, 78, 79, 84 und 86) bezeichneten:

1. Die Veräußerung, Schenkung, Verpfändung 
oder bleibende Belastung einer zum Stamm
vermögen oder Stammgute der Gemeinde 
oder ihrer Anstalten gehörigen Sache, sowie 
die Veräußerung und Verpfändung von 
Wertpapieren u Forderungen;

2. die Umwandlung von Wald in eine andere 
Kultur, die Kahlschlüge in den Gemeinde- 
waldungen und alle jene Holzfällungen, welche 
den regelmäßigen Ertrag des Waldes über
steigen ;

3. die Verteilung der Jahresüberschüsse unter 
die Gemeindemitglieder (§ 62);

4. die Aufnahme eines Darlehens, worunter 
auch die sog. schwebenden Schulden verstanden 
sind, oder die Uebernahme einer Haftung;

5. die Bestätigung zur Rückzahlung von zum 
Stammvermögen der Gemeinde oder ihrer 
Fonde und Anstalten gehörigen Aktivforder
ungen.
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§ 89.
Der Landes-Ausschuß entscheidet über Berufungen 

gegen Beschlüsse des Gemeindeausschusses in allen 
der Gemeinde nicht vom Staate übertragenen An
gelegenheiten, sowie gegen Erkenntnisse des Steuer
rates (§ 79).

Die Berufung ist binnen der vom Tage der 
Knndmachung des Beschlusses oder der Verständigung 
hievon laufenden vierzehntägigen Falls »ist beim 
Genieindevorsteher zur weiteren Vorlage an den 
Landes-Ausschuß einzubringen. —

Zu diesem Behufe sind die Beschlüsse des 
Gemeindeausschusses in ortsüblicher Weise durch An
schlag oder öffentliche Kundmachung zu verlautbare».

Eine spezielle Verständigung der Partei hat nur 
in allen jenen Fällen zu erfolgen, wenn der Be
schluß des Gemeiudeausschusses eine Entscheidung 
über eine seitens der Partei ergangene Eingabe 
darstellt.

§ 90.
Der Landes-Ausschuß kann Mitglieder des 

Gemeindevorstandes und des Gemeindeausschusses, 
welche ihre Pflichten in den Geschäften des selbst- 
ständigen Wirkungskreises verletzen, mit Ordnungs
strafen bis 200 K belege», welche in den Lokal- 
armenfond zu fließen haben und über Einschreiten 
des Landes-Ausschusses von der politischen Bezüks- 
behörde wie andere Geldbußen einzubringen sind.

Die nämlichen Befugnisse stehen dem Landes- 
Ausschuffe auch gegen ausgetretene Mitglieder des 
Gcmeindevorstandes und des Gemeindeausschusses 
zu dem Ende zu, um dieselben zur Amtsübergabe, 
zur Legung der für den Zeitraum noch ausständigen 
Rechnungen und zur Erfüllung der ihnen sonst aus 
ihrem Amte auferlegten Verpflichtungen zu verhalten.

• Bei grober Verletzung oder fortdauernder Ver
nachlässigung ihrer Pflichten im selbständigen 
Wirkungskreise können die Mitglieder des Gemeinde- 
voistandes vom Landes-Ausschusse im Einverständ
nisse mit der k. k. Statthalterci ihres Amtes entsetzt 
werden. Das enthobene Mitglied kann in den 
folgenden drei Jahren nicht in den Gemeindc- 
vorstand gewählt werden.

§ 91.
Ist eine Angelegenheit privatrechtlicher Natur 

zwischen der Gemeinde und einer ganzen Klasse
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von Gemeindemitgliedern oder einzelneir derselben 
streitig, so hat bei Befangenheit des Gemeinde
ausschusses der Landes-Ausschuß zunächst eine güt
liche Ausgleichung, zu versuchen und wenn eine 
solche nicht zustande kommt, einen Vertreter für die 
Gemeinde zur Austragung der Sache auf den« 
Rechtswege von Amtswegen zu bestellen.

§ 92.
Die Staatsverwaltung übt das Aufsichtsrecht 

über die Gemeinden dahin, daß dieselben ihren 
Wirkungskreis nicht überschreiten und nicht gegen 
die bestehenden Gesetze vorgehen.

Dieses Aufsichtsrecht wird zunächst von der 
politischen Bezirksbehörde geübt.

Dieselbe kann zu diesem Ende von Fall zu 
Fall die Mitteilung der Beschlüsse des Gemeinde- 
ausschusses und die notwendigen Aufklärungen 
verlangen.

§ 93.
Wenn der Gemeindeausschuß Beschlüffe faßt, 

welche seinen Wirkungskreis überschreiten oder gegen 
die bestehenden Gesetze verstoßen, so ist die politische 
Bezirksbehörde berechtigt und verpflichtet, die Voll
ziehung solcher Beschlüffe zu untersagen, wogegen 
der Rekurs an die k. k. Statthalterei offen steht, 
welche, insoferne es sich Hiebei um den selbständigen 
Wirkungskreis handelt, vor ihrer Entscheidung das 
Einvernehmen mit dem Landes »Ausschusse zu 
pflegen hat.

§ 94.
Die politische Bezirksbehörde hat auch, insoferne 

es sich nicht um solche Beschlüsse des Gemeinde
ausschusses bandelt, gegen welche die Berufung 
nach § 89 an den Landes-Ausschuß zu richten ist, 
über Beschwerden gegen Verfügungen des Gemeinde
vorstandes zu entscheiden, durch welche bestehende 
Gesetze verletzt oder fehlerhaft angewendet werden-

In den vom Staate der Gemeinde über
tragenen Angelegenheiten geht die Berufung jeden
falls an die politische Bezirksbehörde.

§ 95.
Unterläßt oder verweigert der Gemeindeausschuß 

die der Gemeinde gesetzlich obliegenden Leistungen 
und Verpflichtungen zu erfüllen, so hat die politische 
Bezirksbehörde auf Kosten und Gefahr der Gemeinde 
die erforderliche Abhilfe zu treffen.
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§ 96.
Die politische Bezirksbehörde ist berechtigt, 

Gemeindevorsteher, welche ihre Pflichten in den 
Geschäften des übertragenen Wirkungskreises ver
letzen, mit Ordnungsstrafen bis zu 200 K, vorbehalt
lich des Rekurses an die politische Laudesbehörde zu be
legen, welche inden Armenfond der Gemeinde einstießen.

Sind die Pflichtverletzungen so beschaffen, daß 
die Besorgung der Geschäfte des übertragenen 
Wirkungskreises dem Gemeindevorsteher ohne Ge
fährdung des öffentlichen Jntereffes nicht weiterhin 
überlassen werden kann, und trifft der Ausschuß 
über ergangeue Aufforderung keine Abhilfe, so kann 
die politische Bezirksbehörde zur Besorgung dieser 
Geschäfte ein anderes Organ bestellen. Die Gemeinde 
hat die mit dieser Bestellung verbundenen Kosten 
zu tragen, es verbleibt ihr aber das Regreß-Recht 
gegen den Gemeindevorsteher. Auch kann in einem 
solchen Falle der Gemeindevorsteher im Einverständ
nisse mit dem Landes-Ausschusse von der k. k. Statt
halterei seines Amtes entsetzt werden.

§ 97.
Die Gemeindevertretung kann durch die k. k. Statt

halterei aufgelöst werden. Dcr Rekurs an das 
Ministerium des Innern, jedoch ohne aufschiebende 
Wirkung, bleibt der Gemeinde vorbehalten.

Längstens binnen 6 Wochen nach der Auflösung 
muß eine neue Wahl ausgeschrieben werden.

Zur einstweiligen Besorgung der Geschäfte bis 
zur Einsetzung der neuen Gemeindevertretung hat 
die k. k. Statthalterei im Einverständnisse mit dem 
Landes-Ausschusse die erforderlichen Maßregeln zu
'*"• § 98.

Dieses Gesetz tritt mit dem dem Tage der 
Kundmachung folgenden 1. Jänner in Wirksamkeit.

Gleichzeitig werden die Gemeinde-Ordnung vom 
22. April 1864, sowie alle zu derselben nachträglich 
erlassenen Abänderuugs-Gesetze außer Kraft gesetzt.

Dagegen bleibt das Gesetz vom 27. Dezember 
1882, L.-G.-Bl. Nr. 8 ex 1883, betreffend die Ver
waltung des Gemeindeeigentums und der Gemeinde
einkünfte unberührt.

§ 99.
Mein Minister des Innern ist mit dem Voll

züge dieses Gesetzes beauftragt.
Druck von I. N. Teutsch, Bregenz.
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